
Straftaten gegen Jugend und Familie 1. X

Anmerkung:
Der Hausfriedensbruch in öffentlichen Gebäuden, 
Grundstücken oder Verkehrsmitteln kann in leich
ten Fällen als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

Hinweis: Vgl. §§ 6 und 7 OWVO (Reg.-Nr. 3.4.).

§ 135
Verletzung des Briefgeheimnisses
Wer sich vom Inhalt eines verschlossenen Schrift
stückes oder einer anderen verschlossenen Sendung 
unberechtigt Kenntnis verschafft, wird von einem 
gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Ver
antwortung gezogen oder mit öffentlichem Tadel, 
Geldstrafe oder mit Verurteilung auf Bewährung be
straft.

§ 136
Verletzung des Berufsgeheimnisses
Wer vorsätzlich als Rechtsanwalt, Notar, Arzt, 
Zahnarzt, Psychologe, Hebamme, Apotheker oder 
als deren Mitarbeiter Tatsachen, die ihm in seiner 
beruflichen Tätigkeit anvertraut oder bekannt ge
worden sind und an deren Geheimhaltung ein per
sönliches Interesse besteht, offenbart, ohne dazu ge
setzlich verpflichtet oder von seiner Verpflichtung 
zur Verschwiegenheit befreit zu sein, wird mit Ver
urteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öf
fentlichem Tadel bestraft.

§ 137
Beleidigung
Eine Beleidigung begeht, wer die persönliche Würde 
eines Menschen durch Beschimpfungen, Tätlichkei
ten, unsittliche Belästigungen oder andere Handlun
gen grob mißachtet oder das Andenken eines Ver
storbenen grob verletzt.

§ 138
Verleumdung
Eine Verleumdung begeht, wer wider besseres Wis
sen Unwahrheiten oder leichtfertig nicht beweisba-
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§ 141
Verletzung der Unterhaltspflicht
(1) Wer sich seiner gesetzlichen Unterhaltspflicht 
gegenüber seinen Kindern durch Nichtaufnahme 
von Arbeit, häufigen Arbeitsplatzwechsel oder auf 
andere Weise entzieht, wird von einem gesellschaft
lichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung

re Behauptungen vorbringt oder verbreitet, die ge
eignet sind, das gesellschaftliche Ansehen eines 
Menschen oder eines Kollektivs herabzusetzen.

§ 139
Verfolgung von Beleidigungen und 
Verleumdungen
(1) Wer eine Beleidigung oder Verleumdung be
geht, wird wegen einer Verfehlung von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwor
tung gezogen.

Hinweis: Vgl. § 3 der 1. DVO zum EOctGB/StPO 
- Verfolgung von Verfehlungen - (Reg.-Nr. 1.3.); 
vgl. auch Vorbemerkung zu § 28 StGB.

(2) Wenn die Tat nach Art und Auswirkung sowie 
der Schuld und der Persönlichkeit des Täters eine 
schwerwiegende Verletzung der Rechte des Geschä
digten oder der Beziehungen zwischen den Men
schen darstellt, wird der Täter mit öffentlichem Ta
del, Geldstrafe oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft. Bei Verleumdung kann auf Freiheits
strafe bis zu einem Jahr erkannt werden.
(3) Wer die Tat in der Öffentlichkeit gegen einen 
Bürger wegen seiner staatlichen oder gesellschaftli
chen Tätigkeit oder wegen seiner Zugehörigkeit zu 
einem staatlichen oder gesellschaftlichen Organ oder 
einer gesellschaftlichen Organisation begeht, wird 
mit Geldstrafe, Haftstrafe, Verurteilung auf Bewäh
rung oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

§ 140
Beleidigung wegen Zugehörigkeit 
zu einer anderen Nation oder Rasse
Wer einen Menschen wegen seiner Zugehörigkeit zu 
einem anderen Volk, einer anderen Nation oder 
Rasse beleidigt oder verleumdet, wird mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren, Verurteilung auf Bewäh
rung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel be
straft.

gezogen oder mit Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer sich in gleicher Weise 
einer durch gerichtliche Entscheidung festgelegten 
Unterhaltspflicht gegenüber dem Ehegatten, frühe
ren Ehegatten oder Verwandten entzieht.
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